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1.

KriBySausste lluny Wien 1916.

Bei der anfangs Mai 1. J. in W ien  zur Eröffnung 

gelangenden Kriegsausstellung wird das k. u. k Mffi- 
tärgeneraigcuvernem eut m einem eigenen Pavillon 
vertreten sein. Die A usstellung ist offen tur alle Ob
jekte, die vor  A llem mit dem gegenwärtigen Kriege und 

mit der Verwaltung in irgend einem Zusam m enhänge 
stehen, aber auch für alle sonstigen Objekte, die für 

den Beschauer zum Keuneuleruen von  Land und L eu 

ten interessant sein können.

ich lade die Geistlichkeit, G rossgrundbesitzer, 

Lehrpersunen uud die gesammte Bevölkerung hiemit zur 

Beteiligung an der Ausste llung ein.

Die A n m eld u ng  von  A usstellungsobjekten  muss 

sogleich nach dieser Aufforderung beim k u. k. Kreis

kom m ando erfolgen und enthalten: Name und Adresse 

des Ausstellers, Bezeichnung des Ausstellungsobjektes

und des erforderlichen Raum es. Die Entscneidung 

über die Zulassung, Heranziehung etc. des augemel

deten Objektes geschieht dann zu einem späteren 

Zeitpunkte.

Das k. u. k. Kreiskommando wird auch gerne 
A nregun gen  und A nträge zur Sache eiitgegeinielimen.

2 .

Totenscheine über 

Arm eeangehörige und polnische Legionäre.

Die von  Zivilgeistlichen oder anderen Matriken- 
führern ausgestellten E xofro-Totenschcinc der poln i

schen L egionäre sind immer an die Militärseelsorge 
des Kom m andos polnischer Legionen eiuzusenden, weil 
dort etwaige M ängel am ehesten richtig gestellt w er

den können. Dasselbe gilt auch weiterhin für 

alle LegitimatiousbläUer oder Todesfallanzeigen der
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g e f a l l e n e n  © d e r  im S p i t a l  v e r s t o r b e n e n  L e g i o n ä r e .

Uber die von eiaem  Z iv ilg  östlichen oder oinem 
anderen Matrikenf’iihrer vermerkten Todesfälle von 
allen Armeeangühörigon od r Zivilpersonen im (befol

ge der Armee sind, wenn es muht ganz sicher ist, 

dali sie bereits von einem Alilitärgi iatfichen protokol
liert wurden, Exol'fo-1 Otenscheine auszustellen, in wel

chen so genau, als es unter den g  .gebetien Verhält
nissen möglich ist. die iioguuentszugfdiörigkeit des 

Verstorbenen, Sein Vor-und Zuname, die Todesursache 

und (hu Uegräbuisurt saint Zeit  zu 'bezeichnen kind. 
Sollten nur eii zelne, selbst unw ichtig  örscheinende 
Daten bekannt si . 1, so sn.d zum m,ndesten diese an- 
zufuhren, um wenigstens die weiteren isacliforschun-' O

gen mittels der Suchlisten des roten is.rouzcs. zu er

leichtern.

Auch iib.»r Todesfälle  von A ngehörigen  der ver

bündeten und der feindlichen Armee sind E xoffö -T o- 
tensclieine auszustellen.

A lle  Totenscheine mit Ausnahme jener der Le

gionäre, sind von den katholischen Geistlichen an das 
bischölliche Ordinariat in Sandom ierz und von allen 

übrigen Matrikeuführern im Gebiete der öaterr.-Ungar.o o
Militär Verwaltung im W ege  des kreiskom m audos au 
das Militärgeueralgoiiverueinent einzusenden, w o  sie 

in der Neldsuperioratsmatrik, so lange nicht beson
dere MilltärsoelSOrgoü für uie einzelnen Ivontessionen 

errichtet sind, ohne Unterschied der Religion und 

Konfession protokolliert werden.

Vorstehende Bestim mungen gelten für alle T o 
desfälle von Armeeangehörigen, die sich vor Errieli- 

tuu g  der k. u k. AIihtärseelsorgeu der Militärverwal
tung ereignet, haben \ 011 je tzt  aiigefangen wird jeder 

neue Sterbefall (Sterbefälle von Legionären ausgenom

men), ohne Rücksicht aut die .Religion des Verstor
benen hei jen er  k. u. k. Militürseelsorga protokolliert, 

ab welche der betreffende Kreis gewiesen ist. Dieser 

Seelsorge inuli das richtig ausgetülloe Legitim ations- 
blatt oder du Todesfällen.gäbe mit; allen n otw en di

gen Daten, oder der Exoti’o rotepschem , wenn der V *r- 
storbenö Voll eim-m Zivilgeistlichen beerdigt wurde, 
zur RrOtokoLiierung eingeseudet werden. Mängel hat 

der exponierte ie ld k u r a t  üurcli N achforschung zu 

beheben.

A llb"Organe, die irgendwie zur Lrgünzuug oder 

Richtigstellung der notwendigen  Daten hei 1 odesiällen

beitragen können, sind verpflichtet, dies im Interesse 

dar Sl.andesfülming und mit Rücksicht auf die A n g e 
hörigen der Verstorbenen zu tun.
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3.

Portofre iheit fü r Am tskorre  .mmlenzen

Laut V erordnung des k u. k A rmeenberkom- 
mandos vom 1 Jänner 1-61(1 AL V Op. Nr. 127302

—  i I
wird Oe. A uitskori iT-pomh-nz der Magistrate., Gejtiein- 
deämter und AIatrikenführe r des k. u. k. Okkupations
gebietes in Polen im wechselseitigen Dienstverkelir, 

dann im Verkehre! hnit den k. u. k Militärbehörden, 
ihm I rii'dehsrichfö'rl'i und UemcindCge'richten im 

Okkupatiorjsgehi. te die portofreie Versendung zuer- 

kannt.

4.

Eröffnung des Grundlnicham tes beim k. u k. M ilitä r

gerichte in Radom.

Da’s Orundbucham t wurde sowohl für die Land- 
adelgrundhücher als auch für die BezirkKgrundbtioherO Ö
mit 2b. März l b l ü  heim k. u. k A L i l i u ä r g e r i c h t e  in 
R a d o m  eröffnet.

Mit diesem T age  haben die Notare St. Burg-O Ö
iiärd und Al. KoSfecki ihre T ätigke it  wieder aufge-o  o
nom inell.

5.

Spai und Darlehensvereine.

Das M ilitärgeneralgouvornement hat verfugt, dass 
eine B ew il l igung  zur Wiederaufnahme (lei- Tätigkeit 
der aut Grund des N irinafstatutus vom  Jahre Tj Oo 

gegründeten Spar- und Darleliensgenossenschatteu nur 
uuter der B edingung zu erteilen ist, dass dieselben 

aut die innen nach den 71 und 72 des, Norm al

statutes zustellende B egünstigung, ihre Eorderuugeu 

durch Geme-ind^pohzeiorgane em bringen zu dürlen, 
bis auf W eiteres verzichten.

A llen  Gemeinden wird daher eröffnet, dass diu
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in diesen §§ zugestandene A rt  der Eintreibung, der. 

Forderungen bis auf W eiters verboten wird.

6.

Obligatorische Feuerversicherung.

Das k. u. k. Militärgeneralgcmvernernent in Lublin 
hat mit Erlass A d . Nr. 11Ü50 vom  13. März 1J16 
angeordnet, zu verlautbaren, dass der Feuerversioho- 
rungs-Gesellsehaft au f Gegenseitigkeit in Warschau, 

welche ihre Tätigkeit im deutschen Okkupationsgebiet 
begonnen hat, die B ew il l igun g  erteilt wurde, auch im 

Bereiche des Mintärgeneralgouverneinents in Lublin 
ihre Tätigkeit fortzufunren.

Die Zentrale dieser Gesellschaft bleibt weiters*
in Warschau.

In Lublin  wird eine Vertretung der Warschauer 

Zentrale gebildet werden.

Die Versicherungsprämien sind durch die G e 
meindeämter in die Kreiskassa abzuführen, von w e l
cher dieselben in die Kassa des Generalgouverne

ments reSp. bis zur Errichtung einer solchen in die 

Kassa in Lubli.i abgeführt werden.

Nach der E rnennung der V erwaltungsoeam ten 

für den hiesigen Kreis durch die Vertretung der Zen

trale werden die Namen dieser Beamten im A m tsblat- 

te verlautbart werden.

7.

Hagelversicherung.

Die wechselseitige Hagel Versicherungsgesellschaft 

„G eres“ m W arschau ist in ihrer T ätigkeit  im h. o. 

Kreise nicht zu behindern

Zur Leitung der A gen den  der Gesellschalt ixo 

Bereiche des M ilitärgeneralgouvernements wird für 
die Dauer d$r Hagelsaison eine Sektion der W a r 
schauer Zentrale in Lublin errichtet.

Im  A ufträge  der Zentrale w erde« fo lgende Her

ren im h o. Verwaltuugsgebiete tätig sein: Johann

Tom orow icz , Franz ChadzyAski. W ito ld  Garezyiiski, 

Stefan l ’ iechowski und W tadyslaw T a ru o w M c

&.

Unterstützung der Familien 

der Vorspannkutscher.

Laut V erordnung des, k. u k. Miiitärgoueralgou- 

vermunenls für das k. u, k. Okkupationsgebiet m 
Polen Nr 'J70 j«L 6  werden die von der hiesigen B e 

völkerung  zu den Trains der k. u. k. Arme<^ gewpp- 

nenen Leute bezahlt und hajien - die Möglichkeit einen 
Teil dieses Lohnes ihren Familien zu übersenden. In 

jen en  Fällen, in welchen dies nicht geschieht, haben 

sich die betreffenden Familienangehörigen unter B e

rufung aut diesen Erlass beim k. u. k. Kreiskom
mando, politische Abteilung, zu melden und lnebei den. 

vollen Nameu des zum Vorspanndienste lierangezoge- 

nen Familienerhälters nach Möglichkeit dessen Eiiitei- 
iung oder mindestens die Feldpostnummer anzugeben.

9

Anmeldung von öffentlichen Veranstaltungen.

E s wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, 

dass alle im Kreise stattlindenden öffentlichen Ver
anstaltungen, welcher A rt immer, nur nach eingelull

ter B ew il l igung  des k. u. k K reiskommyndos gestattet 
sind.

Die bezüglichen ordentlich gestempelten Gesuche, 
denen ster.s 3 Programme, mul 3 Eintrittskarten bei- 

zuschliessen sind, müssen mindestens eine WTohe vor 

der Veranstaltung beim Kreiskommando. eiugebrächto
werden.

Bei V uhltätigkeitsyorstellungen hat der verant

wortliche Veranstalter derselben binnen 10 Tagen dem 

K reiskom m ando einen Ausw eis  über den Erlös sowie 
die V erwendung desselben vorzülegen. Falls die ,Gcl- 

i der ^deponiert wurden, ist auch der Wir- und Zunam e 
sowie der Wohtiort M  Depositärs anziigeben.

Dii N ichtbefo lgung dieser A n ordn u n g  wind rück
sichtslos bestraft.

10.

Stundung von Geldforderungen, Überprüfung der Urteile 

der Gemeindegerichte und des Friedensrichters.

Um fernerhin der irrtümlichen Auffassung der 

Verkündeten und geltenden Verordnungen vorzubeu
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gen und die D<>rfbovöfkeriiftg vor Nachteilen, welche 
immer häufiger zur Kenntnis dos kreisiconimandos 
gelangen, zu schützen, wird:

f.) dio B evölkerung darauf mit, Nachdruck auf
merksam gemacht, dass laut Verordnung des Armeft- 
oberkninrnandanten vom 4JU. 1915 Ver. Bl Nr 48 

alle Geldf'orderuiigen, welche vor d o m  81. Juli 19.14 
entstanden sind und vor oder nach diesem T age  zahl

bar waren, von am ts wegen gestundet sind, wenn sie
a) auf Liegenschaften sicher-gestellt sind oder sich 

gründen auf b) laufende Rechnung, Eicilagsftbüune 

oder Einlagebücher, e) Versicherungsverträge, d) 
Wechsel, Reverse oder notaiisclie bcliuldversclirei- 
bungen.

Somit unterliegen der freien K lage  nur A nsprü
che auf Zahlung von offenen nicht dokumentierten 
-Forderungen. Vusgeuonitnen sind ferner von der S tun
dung Ansprüche au f Zahlung  der Zinsen, sowie auf 

Zahlung der Raten von Darlehen der Bodeukreditau- 

stalt in W arschau und der städtischen Kreditanstal
ten.

A ndere  gestundete A nsprüche können i ^  W eg e  
der Klage nur unter der B edingu ng gefordert werden, 

wenn der G läubiger  gemäss § 7 oben zitierter V er
ordnung bescheinigt, dass der Schuldner die Zahlung  

ohne B eeinträchtigung seiner W irtschaft leisten kann.

Es wird weiters die B evö lkerun g  darauf auf

merksam gemacht, dass die Überprüfung aller Urteile 
der Gemeindegerichte und des Friedensrichters vor

dem Friedensriohtertagö, welcher beim hiesigen k .u . k 
Krei.sgerichte tagt, durch Überreichung von  Berufun

gen gegen  die Urteile erreicht werden kann.

2.) Es werden künftighin ständig in der Zi\ U- 
abtoiluiig des k. u. k. Krsisgc richtes jeden  Freitag 

von 9 Uhr bis 12 U h r vormittags unentgeltliche B e 

ratungen der B evö lk erun g  Ln allen privatrechtiioheu 
A ngelegenheiten, wie auch tft VerlasSenschatts-uud 
Yormundsohaftsangelegenheiten erteilt werden, zu w ei

chen jederm ann ohne Vorladung freien Eintritt hat

11

Pauschalien fü r die Gemeindeyeriuhte.

A uf Grund der V erordnung des k. u. k. Mifitär- 
geueralgouveruemeuts in Folen vom  ö. April 1916

Z  J . Nr. JJS146 werden die Pauschalien für die G e- 
meindeg. richte unter B erücksichtigung der Mietzi.is- 

beträge und der früher bezogeuen Jahresbetriige 
vom  1. Jäune.r 1911» festgesetzt wie folgt:

Gem eindegericht Saridomii rz If>0P K
(eintausend fünfhundert Kronen),

„ Kiiinontöw 120(1 K.

(eintausend zweihundert K rom n ),

„ K oprzyw uica  12S0 K.
(eintausend zweihundert achtzig lvronen), 

„ Staszow 1920 K.
(eintausend dreihundert zw an z .g  Krouen).

Der Überschuss für das I. Quartal wird nach
träglich ausgezahlt werden

Die A uszahlung erfolgt  gegen  von den betref

fenden Gemeiuderiohteru ausgestellte Quittungen in 
Quarbalraten.

12.

Reisen nach Deutschland aus dem k. u. k. Okkupations

gebiete.

Personen, die aus dem k. u. k. Okkupationsge
biete nach JJeutsehland reisen wollen, müssen, auch 
wenn sin im Besitze eines vorschriftsmässig ausgestell
ten Reisepasses sind einen besonderen Passierschein 
des stellvertretenden Generalstabes der Arm ee in
Berlin erlangen.

Das zum Eintritt nach Deutschland noch erfor
derliche Passvisuin einer deutschen diplomatischen 
oder konsularischen Vertretung wird erst nach Er

langung dieses Passierscheines dem Reisepass beige

geben.

13.

Telegrammoesteligebuhrerl.

Gemäss § 28 der Verordnung des A nneeobgr- 

kommaudaiittm vom  24. Februar 191b über den Post- 
uud Telegraphendienst werden ab 10. A pri l  1. J. für 
die Zustellung eines P nvatte legram m es am (Stand
orte des Telegraphenam tes eingehoben:

bei T a g .................................................... 10 Heller
in der N a c h t ......................................... 20

Als Nachtzeit gilt  die Zeit  von 10 ü h r  abends 

Lus 6 Uhr friin.
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14. 

Eröffnung einer Autobuslin ie Lublin Zam asc.

Am 10. April 1916 wurde ein regelmässiger 
A u to b m i erki hr Lubhn - ZanioSÖ eröffnet, mit der 
A bfahrt  in Lublin an allen geraden, in Zamo66 an 

allen ungeraden Tagen des Mcmafcös.

In jenen M öaateö, welche 31 T age  haben, fin

det am 31 keine Fahrt statt.

Die Autobuslinie ist vcA allem für Militärper- 

sonen bestimmt, nach Massgabe vorhandener Plätze 

können jedoch  im A bteil  11 Klasse, auch Zivilper

sonen, vorausgesetzt, dass sie ordnungsgemässe lieiae- 
dokumente besitz* n, befördert werden.

15.

Haftpflicht der Gemeinden fü r Beschädigungen 

an Telegraphen- u. Telephon-Leitungen.

Die Dameinden haften für alle Beschädigungen 
und Diebstähle an den Leitungen der Tedegraphen 
und Tlmlephone-auch hinsichtlich der nicht im Betrie

be stehenden oder teilweise zerstörten Leitungen, w e l 
che keiner besonderen B ew achung unterliegen-.

Sie werden daher im Falle der N iohtem bri.igung 

des Taters mit ebpliudlicheu Geldstrafen belegt.

W e r  einen verbrecherischen A nsch lag  gegen 

Telograplien-(Tult;phon) Leitungen vor Verübung der 
T at voll aufdeckt, oder erfolgte böswillige Beschädi
gungen solcher Leitungen mit A ngabe  der Täter ra

schest beim nächsten k. u. k. Kireiskommando, G en 
darmerieposten oder Postamt,e meldet, hat Anspruch 

aul eine Geldprämie von  5 bis 50 Kronen.

16.

Postverkehr des M ilitär- Generalgouvernement Gebietes 

Lublin mit Deutschland und dem Generalgouvernement 

W arscnau.

Kunaniachunq des Armeeoberkom andanten vom 9 M arz

1916.

L ) AIit Zustim m ung des kaiserlich deutschen

Keiclis-Postamtes in B erlin 'is t  Von nun au der Post- 

verkehr von der k. u. k. Armee nach den gleichen 
B edingungen v m c  im Verkehr mit Deuts/ähland auch 

mit den im Bunkt 3 näher bez<?ichneteji Teilen des 

Generalgouvernements V ’ arsohau gestattet.

2.) Geschlossene Briefe, Wertbriefe, Pakete und 
Postanweisungen sind vorläufig ausgeschlossen. Die 

B riefpostsendungen sind nur in deutscher Sprache

' '"erlaubt.

3.) An dem neuen Verkehr nehmen im General
gouvernem ent W aisolatr  die Postortpi A lexandrowo, 

Bendzin, Brzerziny, Oiechanow, Gzenstochau, Gostynin, 

Grodzisk, Grojec, Ivalisz, Kolo,'I\ ouin, Kutuo, Leczyca, 

Lipno, Lodz, L ow icz , Mtawa, Pabianice, Ptock, Ploiisk, 

Przasnysz, Kawa, Ky.pin, Sieradz, Sterpe,- Skierme- 

wice, Slnpcza, Sochaczew, Sosnowice, Tom aszöw, (Kreis 
B rzeziny) Turek, WieluA, W loc law ek , Zduhska ola  
sowie alle Orte der Kreise, m denen diese Postorte 

liegen, ferner die Stadt V  arschau teil.

In der Aufschrift  der Sendungen nach Landorten 
ist der Name des zuständigen Postortes, bei dem die 
Sachen abgeholt werden sollen, mindestens aber der 
Name des Kreises anzugeben.

4.) Die Feldpostbriefe  und Feldpostkorruspon- 

denzkarte.n nach dom Generalgouvernem ent W arschau 

gemessen, gleichwie diejenigen nach Deutschland, die 
Portofreiheit im gleichen Um fange wie für den V er

kehr mit der österr.-uii'rar. Monarchie festgesetzt int.o  o

17. 

Ausländ ische Z^aretten.

Das k. u. k. M m tärgeneralgouvernem int hat mit 

der V erordnung Vom 7. April  1916, Nr. 2239B16. be
kannt gegeben, dass in nächster Zeit im allgemeinen 
Verschleisse bei den Tralikanten folgende ausländische 
Zicrarettenmarkeu erscheinen werden:O

a) deutscher Provenienz in Schachteln ohne 

Banderollen:
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1. „R ittm eister“ (mit Kartonm undstück oder 
Goldbelag)-Preis .ö ‘/2 Heller per Stück

2. „R eichsadler“ -Preis 6 Heller per Stück

3. „"Kaiser D u b ec“ -Preis 8 Heller per Stück.

b) dänischer Provenienz:

L „D ip lo m a t“ -Preis 8 Heller per Stück.

2. „C a iro “ -Preis 8 -H eller per Stück.

3. „N obe l 5 0 “ -Preis i  Heller per Stück.

Die T abakvcrläger dürfen diese Soften  im k. u k.
Tabakm agazine fassen.

JJer R. u. R. KreteRommayiäanf:

A D O L F  S C H A L L E R  m. P.
O b e r s t .

t


